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Das Wichtigste in Kürze

" Auch für Aushilfskräfte ist grundsätzlich Lohnsteuer abzuführen. In vie-
len Fällen wird aber (z.B. bei Rentnern) wegen der geringen Höhe der
Einnahmen die Eingangsstufe der jeweiligen Steuerklasse nicht erreicht
werden, mit der Folge, dass Steuerfreiheit besteht.

" Besteht Steuerpflicht, ist Lohnsteuerpauschalierung (2% oder 20%) des
Entgelts bei geringem Verdienst und bei kurzfristigen Beschäftigungen
(25%) möglich und kann zweckmäßig sein.

" Geringverdiener (monatlicher Bruttoverdienst bis zu 450 Euro) sind ver-
sicherungsfrei. In der Rentenversicherung besteht Versicherungsfreiheit
erst nach einem entsprechenden Antrag des Beschäftigten. Versicherungs-
freiheit besteht auch für kurzfristig Beschäftigte (Befristung des Arbeits-
verhältnisses auf höchstens drei Monate oder 70 Arbeitstage), jedoch
dann nicht, wenn die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr
Entgelt die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt.

" Für geringfügig entlohnte Arbeitnehmer hat der Arbeitgeber unter
bestimmten Voraussetzungen Pauschalbeiträge zur Kranken- und Ren-
tenversicherung zu entrichten.

" Rentner, die die Regelaltersgrenze (67. Lebensjahr) vollendet haben, zah-
len keine Beiträge zur Rentenversicherung und Arbeitsförderung. Der
Arbeitgeber hat aber Beiträge zu entrichten (durch die Beschäftigung
von Rentnern soll der Arbeitgeber keinen Vorteil haben). Lohnsteuer ist
vom Verdienst der Rentner einzubehalten, falls das Entgelt die Eingangs-
stufe der jeweiligen Steuerklasse erreicht.

" Werden Studenten als Aushilfskräfte beschäftigt, so sind sie in der Kran-
ken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung versicherungs- und beitrags-
frei, wenn die Beschäftigung nicht mehr als 20 Stunden in der Woche in
Anspruch nimmt, das Studium also nach wie vor den Schwerpunkt der
Arbeit bildet. Außerdem muss es sich um ein ordentliches Studium han-
deln. Davon wird – von Ausnahmen abgesehen – ausgegangen, wenn das
25. Studiensemester noch nicht überschritten wird. In der Rentenversi-
cherung besteht Versicherungsfreiheit nur, wenn es sich um eine gering-
fügige Beschäftigung handelt.

" Auch für geringfügig und kurzfristig beschäftigte Aushilfskräfte besteht
Anspruch auf Entgeltfortzahlung.

" Bei versicherungspflichtigen Personen gilt die Gleitzonenregelung, wenn
sich der Verdienst auf einen Betrag zwischen 450,01 Euro und
850,00 Euro beläuft.
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